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§ 19 DO 1994 Erweiterung des
Geschäftskreises

 DO 1994 - Dienstordnung 1994

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.01.2026

1. (1)Der Beamte ist im allgemeinen nur zur Durchführung jener Geschäfte verpflichtet, zu deren Verrichtung er auf

Grund seiner Anstellung und des allgemeinen Geschäftskreises seiner Beamtengruppe bestimmt ist. Wenn es der

Dienst jedoch erfordert, kann er nach Maßgabe seiner Eignung vorübergehend auch zur Verrichtung eines

anderen Geschäftskreises herangezogen werden.

2. (2)Versetzungen auf andere Dienstposten sind aus Dienstrücksichten stets zulässig.

3. (3)Der Beamte kann im Interesse des Dienstes oder aus Gründen, die in seiner Person liegen, in eine andere

Beamtengruppe überreiht werden.

4. (4)Der Beamte ist zu allen in seinen Geschäftskreis fallenden Dienstleistungen auch außerhalb der Diensträume

verpflichtet. Inwiefern anlässlich solcher Dienstleistungen eine Entschädigung für Mehrauslagen und für erhöhten

Arbeitsaufwand zukommt, bestimmen die Gebührenvorschriften.
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